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Am am Dienstag, 26. Juli 2022 um 19:00 Uhr, ist im Sitzungssaal des Gemeinderates von Schenna, 
Erzherzog Johann Platz Nr. 1, nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Region 
Trentino – Südtirol sowie in der geltenden Gemeindesatzung und Geschäftsordnung des Gemeinderates 
enthaltenen Formvorschriften, der Gemeinderat zu einer Sitzung (Erste Einberufung) einberufen worden. 
 
Anwesend sind: 
 

 EA UA  EA UA 

Annelies Pichler     Andrea Mair  X   

Barbara Klotzner     Franz Patscheider  X   

Franz Dapra'      Hannes Dosser     

Irene Theresia Öttl     Johann Pircher     

Josef Mair     Oswald Zöggeler     

Simone Berta Piffer     Stephan Raffl     

Simon Klotzner Bis Punkt 2)    Stefan Wieser     

Walter Dosser          

 
Den rechtlichen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Dr. Armin Mathà 
 
Die Bürgermeisterin Annelies Pichler übernimmt den Vorsitz, begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder und 
erklärt die Sitzung als eröffnet. 
 
Als Stimmzähler dieser Sitzung werden die Ratsmitglieder Barbara Klotzner und Irene Theresia Öttl bestimmt. 
 

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 24.05.2022 

Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung wurde den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zusammen 
mit der Tagesordnung zugestellt. Die einzelnen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte kommen zu Wort. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 
 
Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom 24.05.2022 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
2. Feststellung des Weiterbestehens der generellen Haushaltsgleichgewichte 
 
Der Gemeindesekretär erinnert daran, dass der Gemeinderat anlässlich jeder Haushaltsänderung bestätigt, 
dass das Haushaltsgleichgewicht gewahrt bleibt. Zumindest einmal im Jahr, jedenfalls innerhalb des 31. Juli, 
bestätigt der Gemeinderat zudem das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte. 

Der Haushalt muss grundsätzlich immer im Gleichgewicht sein, was bedeutet, dass sowohl die Kompetenz- 
als auch die Kassengebahrung im Gleichgewicht sein muss. Auch die Rückständegebahrung ist davon 
betroffen. Schließlich wird auch die Angemessenheit des Fonds für zweifelhafte Forderungen bestätigt und 



dass keine außeretatmäßigen Verbindlichkeiten bestehen, die eventuell anerkannt werden müssten. 
Diesbezüglich wird auf den Tagesordnungspunkt Nr. 3) verwiesen. 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt. 

 
3. Anerkennung einer außeretatmäßigen Verbindlichkeit (Landesbeitrag Gefahrenzonenplan) 
 
Gemeinderat Simon Klotzner betritt bei der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes den Sitzungssaal. 
 
Der Gemeindesekretär erläutert die Hintergründe zu diesem Beschluss. Der Gemeinde Schenna wurde im 
Jahr 2016 ein Beitrag für die Ausarbeitung des Gefahrenzonenplans durch das Land Südtirol zugesagt. Dieser 
Beitrag konnte nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vom 31.12.2020 abgerechnet werden, zumal der Plan 
selbst nach wie vor bei der Landesverwaltung für die Genehmigung aufliegt. Die Gemeindeverwaltung ist 
jedenfalls der Ansicht, dass bei der Gemeinde kein Versäumnis liegt, sondern bei der Landesverwaltung. Mit 
dieser werden aktuell Lösungen gesucht, damit der Beitrag der Gemeinde ausbezahlt werden kann. Formell 
gesehen muss allerdings der gegenständliche Beschluss für die Anerkennung einer außeretatmäßigen 
Verbindlichkeit gefasst werden, da das Land aus buchhalterischen Gründen den Beitrag als Rückstand aus 
seiner Bilanz streichen muss. 
 
Gemeinderätin Barbara Klotzner erkundigt sich, ob der Gefahrenzonenplan mittlerweile durch das Land 
genehmigt wurde. Die Bürgermeisterin antwortet, dass der Plan bisher noch nicht genehmigt wurde. 
 
Gemeinderat Stefan Wieser erkundigt sich über die Summen die tatsächlich ausgezahlt wurden und welche 
hingegen lediglich zugesagt aber noch nicht ausgezahlt wurden. Der Gemeindesekretär antwortet, dass bisher 
lediglich eine kleine Summe ausbezahlt wurde. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Notwendig der Anerkennung der außeretatmäßigen Verbindlichkeit zur Kenntnis 
ist damit jedoch nicht glücklich, zumal die Verzögerung bei der Abrechnung nicht der Gemeinde sondern der 
Landesverwaltung anzulasten ist. 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt. 

 
4. Abschlussrechnung 2021 - Abänderung der Anlage a/2 (Verwaltungsüberschuss - vinkulierte 
Quoten) (sofort vollziehbar) 
 
Der Gemeindesekretär erläutert die Zusammensetzung des vinkulierten Verwaltungsüberschusses. Dieser 
soll nun verwendet werden, und zwar zur Deckung der Mehrausgaben der Gemeinde aufgrund der 
gestiegenen Energiekosten. Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden kann. Hierzu verweist der Gemeindesekretär auf ein Schreiben der Abteilung Örtliche Körperschaften 
vom 27.05.2022. Die Mehrausgaben sind jedoch höher als der vinkulierte Teil des Verwaltungsüberschusses. 
Aus diesem Grund ist es notwendig die Mehrausgaben auch durch Inanspruchnahme von Teilen des frei 
verfügbaren Verwaltungsüberschusses zu decken. Auch diese Möglichkeit ist ausdrücklich vorgesehen. 
Hierzu wird ebenfalls auf das Schreiben der Abteilung Örtliche Körperschaften vom 27.05.2022 verwiesen. 
Die gesetzliche Grundlage wurde durch das GD Nr. 50/2022 geschaffen, welches mittlerweile mit Gesetz Nr. 
91/2022 umgewandelt wurde. 
 
Gemeinderat Stefan Wieser erkundigt sich, ob die Gemeinde auch Maßnahmen treffen möchte, um bei den 
Energiekosten zu sparen. Die Bürgermeisterin antwortet, dass man dabei ist die öffentlichen Gebäude 
schrittweise energetisch zu sanieren. Die Feuerwehrhalle wurde erst kürzlich saniert. Die Grundschule soll als 
nächstes Gebäude energetisch saniert werden. Man ist darum bemüht mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen schonend und sparsam umzugehen. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 
 
Der Beschluss wird einstimmig genehmigt und einstimmig für unverzüglich vollziehbar erklärt. 
 
5. Rechnungswesen - Haushaltsvoranschlag 2022 - 2024 - Vierte Haushaltsänderung (sofort 
vollziehbar) 
 
Der Gemeindesekretär erläutert die Vierte Haushaltsänderung. 



Die Bilanzänderung betrifft vor allem Aufstockungen aufgrund der gestiegenen Energiekosten. 

Die Bürgermeisterin erläutert kurz den Beitrag von Euro 30.000,00 an die Pfarrei Verdins für die Sanierung 
der Kirche. Auch die Raiffeisenkasse Schenna und das Land Südtirol unterstützen das Vorhaben mit einem 
Beitrag. Gemeindereferent Walter Dosser erläutert die Details zu den geplanten Arbeiten. 

Zu den Investitionen im Bereich Tiefenbrunn/Vallquint berichtet der Vizebürgermeister Sepp Mair über den 
Fortgang der Arbeiten. Gemeindereferentin Simone Piffer berichtet, dass man zusammen mit dem 
Jugenddienst dabei ist die konkrete Nutzung (Anmeldungen etc.) zu planen. Gemeinderat Simon Klotzner 
erkundigt sich, ob der Platz frei zur Verfügung stehen wird oder ob dies gegen Bezahlung erfolgt. 
Gemeindereferentin Simone Piffer ist der Meinung, dass man in diesem Jahr, weil die Saison nur mehr kurz 
ist, das Funktionieren austesten möchte und dann gegebenenfalls in einem zweiten Moment entscheiden 
wird, wie die Anlage am besten zu verwalten ist. Die Verwaltung erfolgt durch den Jugenddienst bzw. 
Sportverein. Die Bürgermeisterin ergänzt, dass auch noch Gespräche mit den Anrainern geführt werden. 
Auch eine Sperrstunde wird es geben. 

Gemeinderat Simon Klotzner erkundigt sich, wer die Machbarkeitsstudie für die Friedhofserweiterung 
ausarbeiten wird. Die Bürgermeisterin antwortet, dass Architektin Renate Marchetti beauftragt wird. 

Im Zusammenhang mit der Haushaltsänderung berichtet die Bürgermeisterin, dass die großen für den Winter 
geplanten Projekte allesamt finanziert sind. Gemeindereferent Hans Pircher berichtet in diesem 
Zusammenhang kurz über das Projekt für die Neugestaltung bzw. Verbesserung des Bauhofs. Den Zuschlag 
hat die Firma Eurobeton 2000 GmbH erhalten. Auch die Arbeiten für die Verbreiterung der Engstelle wurden 
zugeschlagen, und zwar an die Firma Strassen- und Betonbau OHG. Der Vizebürgermeister berichtet in 
diesem Zusammenhang über den Zeitplan. Außerdem berichtet er über die Energieeffizienzmaßnahmen in 
der Ifingerstraße. Hier hat die Firma Gögele GmbH den Zuschlag erhalten. 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt und einstimmig für unverzüglich vollziehbar erklärt. 

 
6. Namhaftmachung eines Gemeindevertreters für den Kindergartenbeirat des deutschen 
Landeskindergartens in Schenna und Verdins 
 

Die Bürgermeisterin führt kurz in die Aufgaben des Kindergartenbeirates ein. 

Die Bürgermeisterin ersucht die Gemeinderät:innen um Abstimmung mittels Handerheben gemäß Art. 27 
Abs. 5 der geltenden Geschäftsordnung des Gemeinderates. Die Gemeinderät:innen sprechen sich 
einstimmig für die Anwendung dieser Bestimmung aus. 

Die Bürgermeisterin erläutert daraufhin ihre Vorschläge, und zwar: 

Simone Berta Piffer 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt. 

 
 
7. Änderung des Landschaftsplanes - Genehmigung des Entwurfs für die Abänderung des Verlaufs 
des kulturhistorischen Weges "STICKLES GASSL" (sofort vollziehbar) 
 
Die Bürgermeisterin erläutert die gegenständliche Abänderung des Landschaftsplans der Gemeinde Schenna. 
Die Verlegung soll aus praktischen Gründen erfolgen. Tatsächlich ist der Verlauf des eigentlichen 
kulturhistorischen Weges ein anderer. Im heutigen Bereich hingegen führt der Umstand, dass keine Eingriffe 
möglich sind immer wieder zu Problemen. Vor allem der Verkehr (Landwirtschaft, Feuerwehreinsätze, 
Krankentransporte) ist im betroffenen Bereich ein Problem. Daher soll die Verlegung aus raumplanerischer 
Sicht an den eigentlichen Standort erfolgen. 
 
Gemeinderat Hannes Dosser erkundigt sich ob mit den betroffenen Grundeigentümern vorab über die 
Verlegung gesprochen wurde. Die Bürgermeisterin antwortet, dass die vom Landesgesetz Raum und 
Landschaft vorgesehenen Veröffentlichungspflichten eingehalten wurden. Die Verlegung des Weges erfolgt 
lediglich aus raumplanerischer Sicht. Dies bedeutet, dass der heute begangene Fußweg beibehalten wird. 
Gleichzeit soll dieser Weg als Hofzufahrt verbessert werden und das geschilderte Verkehrsproblem dadurch 
gelöst werden. 
 



Gemeinderätin Barbara Klotzner erkundigt sich über die von der Landeskommission gemachten Auflagen 
hinsichtlich etwaiger Eingriffe. Die Bürgermeisterin antwortet, dass bei einem Eingriff den Auflagen der 
Landeskommission entsprochen werden muss, auch wenn diese im technischen Bericht nicht ergänzt wurden. 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt und einstimmig für unverzüglich vollziehbar erklärt. 

 
8. Festlegung der Gemeinden mit Wohnungsnot im Sinne des Art. 1 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 
23. April 2014 Nr. 3 – Stellungnahme der Gemeinde Schenna 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig für die Ergänzung des Tagesordnungspunktes Nr. 8. 
 
Die Bürgermeisterin und der Gemeindesekretär erläutert die Hintergründe zu diesem Beschluss. 
 
Aufgrund einer Änderung des LG Nr. 3/2014 (Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer) kann die 
Landesregierung künftig die Gemeinden mit sog. „Wohnungsnot“ festlegen. Für diese Gemeinden bedeutet 
dies künftig, dass die Gemeinden einen erhöhten Steuersatz für die leerstehenden bzw. zur Verfügung 
stehenden Wohnungen anwenden müssen.  
 
Der Gemeinde wurde nunmehr der Beschlussentwurf der Landesregierung übermittelt. Die Gemeinde hat bis 
Mitte August Zeit eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Der Gemeinderat von Schenna begrüßt die Entscheidung grundsätzlich, weil man der Ansicht ist, dass durch 
eine verstärkte Besteuerung der Leerstände auf die angespannte Situation auf dem Mietmarkt reagiert bzw. 
dieser entlastet werden könnte. 
 
Gemeinderat Stefan Wieser sieht die Regelung sehr positiv und ist der Ansicht, dass diese Regelung nicht 
unbedingt viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Dorf treffen wird. 
 
Gemeinderätin Barbara Klotzner begrüßt diese Regelung ebenso. 
 
Es wird kritisiert, dass das Kriterium über die OMI-Werte allein keinen Aufschluss über die effektive 
Wohnungsnot geben kann. Es braucht ein Korrektiv, das der effektiven Situation vor Ort Rechnung trägt. 
 
Der Gemeinderat ist zudem der Ansicht, dass eine Erhöhung ab dem 01.01.2023 auf mindestens 2,5 % bei 
den Leerständen einen zu großen Sprung darstellt. Eine Staffelung bzw. zeitlich verschobene Anhebung der 
Höchststeuersätze ist den Betroffenen besser zu vermitteln. 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt. 

 
9. Mitteilungen und Anfragen 
 
Die Bürgermeisterin berichtet über ein Treffen mit dem Landeshauptmann, das letzthin stattgefunden hat. Der 
Landeshauptmann habe zugesagt, die Generalsanierung der Grundschule finanziell über die Art. 5 Gelder 
bzw. Art. 5-bis Gelder (Schulbaufond) zu unterstützten. In diesem Zusammenhang fügt die Bürgermeisterin 
hinzu, dass die Schule mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nach Meran/Sinich ausgesiedelt werden kann und 
man sich eine „Containerlösung“ wie beim Kindergarten sparen kann. Hierfür habe man bereits eine Zusage 
der Gemeinde Meran. Anlässlich des Treffens mit dem Landeshauptmann hat man auch andere Themen 
besprochen. Darunter die Finanzierung des Gefahrenzonenplans, siehe hierzu auch unter 
Tagesordnungspunkt 3. Auch die Möglichkeiten der qualitativen bzw. quantitativen Erweiterung im 
landwirtschaftlichen Grün wurden diskutiert. Angesprochen wurde auch die Notwenigkeit der schnellen 
Realisierung der Radverbindung Meran-Schenna. Grund ist, dass von Seiten der Forst bzw. des 
Landschaftsschutzes nach wie vor bedenken im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt geäußert werden. 
 
Gemeinderätin Barbara Klotzner erkundigt sich, warum in der Wohnbauzone C3 (mit Raumordnungsvertrag) 
bestimmte Wohnungen nicht konventioniert sind, obwohl laut Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan 
die gesamte Baumasse konventioniert werden müsste. Der Gemeindesekretär wird dies prüfen. 
 
An mehrere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wurden Beschwerden betreffend das Freibad Schenna 
herangetragen. Es geht insbesondere um die fehlende Pflege der Grünanlage, das nicht zur Verfügung 
stehende Kinderbecken sowie den Service insgesamt. Auch die Sportanlagen (Tennisplätze und 



Kegelbahnen) stehen teilweise nicht zur Verfügung. Diese Mängel sind der Gemeindeverwaltung bekannt. 
Man steht im direkten Austausch mit dem Konzessionär und ist bemüht eine Lösung zu finden. 
 
Nach Abschluss der Tagesordnung und Erörterung aller Diskussionspunkte wird die Sitzung um 22.00 Uhr 
geschlossen. 
 
DIE BÜRGERMEISTERIN      DER GEMEINDESEKRETÄR 
       Annelies Pichler         Armin Mathà 
 

(digital signiertes Dokument) 
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